
    
    

    












        
        
        

    
		


        
            

            

  [image: Samtgemeinde Gartow]
  
    Willkommen in der 

Samtgemeinde Gartow
  





             
                

	            
                
		
                
                  
                  Suchen
                

            

        

        
            
                
                


	Aktuelles

	Amtliche Bekanntmachungen
	Ausschreibungen
	Pressemitteilungen
	Pressearchiv
	Veranstaltungskalender

Veranstaltung melden

	Bürgerservice

	Was erledige ich wo?
	Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
	Notdienste
	Eichenprozessionsspinner
	Bürgerkontakt
	Navigator
	Abfallentsorgung
	Archiv
	Auto, Verkehr und ÖPNV
	Brandschutz

Feuerwehren

	Kommunalpolitik
	Formularservice
	Fundbüro
	Gewerbeauskunft
	Wahlen

Wahlergebnisse

	Steuern & Abgaben
	Veterinärwesen
	Ortsrecht
	FAHR MIT Bank
	Ideen und Beschwerden
	Gartow 2034

	Meine Samtgemeinde

	Samtgemeinde Gartow

BürgermeisterGemeinde GartowGemeinde GorlebenGemeinde HöhbeckGemeinde PrezelleStadt Schnackenburg

	Telefon- und E-Mail-Verzeichnis
	Navigator
	Ausbildung
	Partnerregionen
	Datenschutz
	Breitband

	Bildung

	Schulen

Kreiselternrat

	Ausbildung & Beruf
	Elternforum Familienbildung
	Musikschule
	Weitere Bildungseinrichtungen
	Medienpädagogische Beratung
	Kreismedienzentrum

	Familie, Soziales & Gesundheit

	Familien und Kinder

FamilienserviceNotdiensteKinderbetreuungElterngeldElternforum FamilienbildungJugendSoziale DiensteUnterhaltBeurkundungen / Elterliche SorgeVormundschaftErziehungsberatungSchwangerenkonfliktberatungBildungspaket

	Notdienste
	Senioren
	Gleichstellung
	Menschen mit Behinderungen
	Krankenhäuser
	Gesundheitsamt
	Verbände & carit. Einrichtungen
	Verbraucherschutz
	Soziales

ElterngeldBildungspaketBAFöGWohngeldEingliederungshilfeHilfen für Blinde und SehbehinderteSchwerbehinderten-
angelegenheitenGrundsicherung/ Hilfen zum LebensunterhaltWohnraumförderungHilfe zur PflegeHeimaufsichtVereinbarungen

	Asylbewerber

Leistungen für AsylbewerberKoordinierungsstelle Integration

	Bauen, Wohnen & Umwelt

	Planen und Bauen

RegionalplanungBauordnungBauleitpläneBeteiligungsverfahrenKatasterkarten-Online

	Baugrundstücke & Baugebiete
	Vermietungen & Verpachtungen
	Gewerbeflächen
	Klima, Umwelt- und Naturschutz

KlimaschutzNatur- und LandschaftsschutzWasserwirtschaftHochwasserschutz

	Brandschutz

	Freizeit & Kultur

	Veranstaltungskalender

Veranstaltung melden

	Bäder
	Sportvereine

Schützengilde DannenbergTuS WustrowSV Küsten e.V.TSV Schnega 1919 e.V.Luftsportverein Lüchow-Dannenberg e.V.SC LüchowHallenbelegungspläneTennisclub Gartow

	Tourismusvereine
	Sonstige Vereine
	Archiv
	Museen
	Kirchen
	Kulturpunkte
	Kulturelle Landpartie
	Künstlerhof Schreyahn
	Tourismus
	Klangwelt Wendland


            

        

    
   Ansprechpartner & mehr
      
        
           
        
      

    
    
    
      
        
      

    

    
		
Home
  
Aktuelles
  
Pressearchiv





        
        
  Pressearchiv


  

  
  





  
    Corona: Lockdownverlängerung bis 28. März – aber schrittweise Öffnungen beginnen

    
      Es bleibt beim Lockdown. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel  und die Chefinnen und Chefs der Länder am 3. März verständigt. Gleichzeitig sollen aber schrittweise Lockerungen und Öffnungen beginnen.


Welche Regeln im Einzelnen gelten, gibt die Niedersächsische Corona-Verordung vor. Die neue Fassung tritt am 8. März in Kraft. Hier steht sie zum Herunterladen zur Verfügung.


Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:


Private Treffen: „5-Personen-aus-2-Haushalten-Regel“ tritt wieder in Kraft


Verwandte, Freunde und Bekannte dürfen sich zu fünft treffen, es dürfen dabei allerdings maximal zwei Haushalte zusammenkommen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt, genausowenig beispielsweise Betreuungskräfte. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.


Einkaufen mit Termin und mit Hygienekonzept


Blumengeschäfte und Gartencenter sind bereits wieder geöffnet, genauso Friseure. Auch praktischer Fahrschulunterricht ist nun ausdrücklich wieder erlaubt. Ab 8. März darf auch der sonstige Einzelhandel wieder öffnen – wenn die Kunden vorher einen Termin buchen („click and meet“). Unverändert gilt das Abstandsgebot. Auf 40 qm Ladenfläche darf sich nur jeweils ein Kunde plus Begleitperson aufhalten. Die Kontaktdaten müssen dokumentiert werden.


Kita und Schulen: bis Ostern Rückkehr für alle


Krippen und Kindergärten öffnen wieder für alle Kinder. Die Betreuung erfolgt allerdings im Wechselmodell (Szenario B).


Ab 8. März gilt in Schulen wieder die Präsenzpflicht – ausgenommen sind Risikogruppen. Im Unterricht ist grundsätzlich in allen Jahrgängen der Sekundarbereiche I und II am Sitzplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.


Nach den SchülerInnen der Grundschulen und der Abschlussklassen wird ab 15. März der Schulbetrieb im Wechselbetrieb (Szenario B) auch für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 (Sekundarbereich I) sowie des Jahrgangs 12 (Sekundarbereich II) starten. Das Gleiche gilt für die Berufseinstiegsschulen und für Berufsschulklassen für Jugendliche mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ohne Ausbildungsverhältnis, Förderschulen im Förderschwerpunkt körperliche, motorische Entwicklung sowie in Förderschwerpunkten Hören und Sehen (Taubblinde).


Ab 22. März sollen schließlich alle SchülerInnen in den Unterricht im Wechselmodell zurückkehren.


Körpernahe Dienstleistungen


Kosmetik-, Nagelstudios und ähnliche Einrichtungen dürfen wieder öffnen. Voraussetzung ist ein Hygienekonzept. Wo nicht dauerhaft eine Maske getragen werden kann, sind ein tagesaktueller COVID-19-Schnell- oder Selbsttest der KundInnen und ein Testkonzept für das Personal Voraussetzung.


Kultur mit Anmeldung


Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen mit 50 Prozent der normalen Kapazität öffnen. Die BesucherInnen müssen sich allerdings vorher anmelden.


Sport: „5-Personen-aus-2-Haushalten-Regel“ gilt auch hier


Die allgemeinen Regeln der Kontaktbeschränkung kommen auch beim Sport zum Tragen: Maximal fünf Personen aus zwei Hausständen dürfen ohne Abstand Individualsport treiben. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre gilt: Sie dürfen in einer Gruppe von bis zu 20 unter freiem Himmel Sport treiben.


Der Landkreis Lüchow-Dannenberg informiert fortlaufend über eine Website www.luechow-dannenberg.de über das aktuelle Geschehen.


Die Fallzahlen werden aktuell mindestens einmal täglich veröffentlicht: www.luechow-dannenberg.de/corona-virus.
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  Kommentare zum Inhalt
    
  
    Zu diesem Inhalt sind noch keine Kommentare vorhanden. 

    Wollen Sie einen Kommentar erstellen?
  




  Kommentar zum Artikel erstellen

  
  
      
    
  

  


  
  
    
      
        Hiermit akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung:*
        
      

      
        Bitte akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung.


        

    
        Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Die Angabe der Daten ist zur Bearbeitung und Beantwortung Ihre Anfrage erforderlich - ohne deren Bereitstellung können wir Ihre Anfrage nicht oder allenfalls eingeschränkt beantworten. Die angegebenen Daten werden an die jeweils sachlich zuständige Mitarbeiterin / den jeweils sachlich zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit § 3 NDSG. Ihre Daten werden gelöscht, sofern Ihre Anfrage abschließend beantwortet worden ist und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, wie bspw. bei einer sich etwaig anschließenden Vertragsabwicklung oder eines sich anschließenden Verwaltungsverfahrens. 
                  

 Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder
      

      
        
          Ihr Kommentar wird nach dem Versenden zeitnah durch die Redaktion geprüft und ggf. freigegeben.
                 
          
          
 
 Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder
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Tragen Sie den Code ein:
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